
Stenographisches Protokoll.
13. Sitzung der II. Session der V. Wahlperiode

des Landtages von Niederösterreich.
Mittwoch. den 7. März 1951

T
\

\
I
I
I

I Inhalt
1. EröHmmg durch den Präsridenten (Seite 321).

2. Abwesenheit,sameigen (Seite 321).

'3. ,MiIHe,i1lung deG E,inlaufes (S. 321).

4. Ver'handlung:

Anlr,ag des Ve.das,s:ullig6ltUlilschUlss,es, betref
fend den OeG,et,z'esent'wuri über di'eW,ah'l der
Mii,tgli'eder der VoHv,ersamml1unlg der Kammer
für Arbei,ter lind Ange6tdHe in der Land- uml
f orstwidlschaH (Niedoerröster,relichisohe Land
arbe j't'erkammerlwaihlordinUing). Benkihter,staHer:
Ahg. Stangj,er (Seite 3211), Redner: Abg. Du
bovsky (Sei!te 323), Ahg. iEmeck'er (Selit'e 324),
Abg. Wenger (Seüe 324), Abg. ,Ing. Hirmann
(Seite 327), Abg. Wondr:ak (Seilte 328), Landes
rat Genner (Seilte 330), Abg. Zach (Sei.te 331);
Abst!immung (Se,ite 334). '

PRASIDENT (um 14 Uhr 43 Min.): Ich
eröffne die Sitz'ung. Das Protokoll der letzten
S,itzung ist geschäftsordnungsmäßig aufge
legen; es ist unbeanständet geblieben, demnach
als genehmigt zu .betrachten.

Von ,der heuti'gen Sitzung haben sich ent
schuldigt: lande:;;hauptmann Steinböck, die Ab
f,(eordneten Ha<berzettl, Marchstieiner, Nagl,
Ilr,ebacka und Staffa wegen Krankheit.

Ich ersuche um Verlesung des Einlaufes.

SCHRIfTfÜHRER (liest):
Vorlage der landesregi'erung, betreffend

Ortsg1emeinde SI. Peter ;Im Neuwald, Verwal
tungsbezirk Neunkirchen, Ä,nderung des Orts
namens

VorlaO"e ,der landesregierung betreffend das
Gesetz Eber die Abänderung d~s Gesetzes vom
17. Dezember 1925, Landesgesetzblatt Nr. 1M,
über die Einhebung von Verwaltungsabg,abcn
in der landes-, Bezirks- und Gemcindeverwal
tung in Nieclerösterreich.

Vorlage der Landesregierung, betreffcndelie
Verwenct.ung:;nachweise 1945-1949 eier Land
wirtschaftskammer für Nieder'Österreich ,und
Wien.

Antralg des Abg. Kreiner, Sodomka, Wondrak,
Gaßner, Weber, Tatzber und Genossen, betrd
[end die Räumung des Br6tenseer Kanals.

PRÄSIDENT (nar!l Zllweisllll.i!. des Ein
IlIllfes an die zllständig:ell Allssr!lüsse): Wir
gelangen zur Beratung der Tagesordnung. Ich
ersuche den Herrn Abg. S ta n g 1er, dir Ver
handlung zur Zahl 148 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. STANOlEH: Hohes
I-laus! Ich habe namens des Verfassul1igsaus
:;chusse:; über die Vorlage der rlarndesreg,ierung,
betreffend den Gesetzentwurf ü1ber die Wahl
eier Mitglieder der VoHversammlung der Kam
mer für Arbeiter und Angestellte in der land
und forstwirtschaft (N ieclerösterreichi:;chc
I.amlarbeiterkammerwahlordnung) zu berlichten.

Der Verfassungsausschuß hat sich in meh
reren Sitzungen mit dieser Vorlage beschäftigt
und den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am
2(). februar 1951 mit versch iedenen Abän
derung'en verabschiedet.

Der dem ,Hohen Haus vorliegende Ge
setzentwurf lbeil1'haltet bereits die im Verfas
sungsausschuß vo'rgenommencn Abä'nderungen.
Außerdem hat der VerfasS'ungsausschuß in
seiner heuhgen Sitzung beschlossen, den letzten
Satz eier Anlage 4 zu streichen und im Sinne
de:; § 52 Abs. 3 abwändern. Der 'Wortlaut
der Abänderung liegt auf den Plätzen der
Herren Abgeor,dneten auf.

I-Ioherlandt'ag! Der deli, Hohen Hause vor
liegende Gesetzentwurf zu einer Landarbeiter
kammerwahlordnunlg setzt den Schlußstein
L1ll'ter eine Reihe von Gesetzen, di'e die soziale
Stelloung ,der Arbeiterka'111mer in der land- und
Forstwirtschaft festlegen.

Dieses Gesetzwerk wurde begonnen mit ,der
Schaffung des lanclarbeiterrechtes in der
Landarbeitsordnung für Niederösterreich und
die damit in Zusammenhang stehenden und
in AusarbeHung begriffenen Verordnungen
ü'ber ,den Arlbeiter- und An.gestelltenschutz in
der land- lInd forstwirtschaft. Dieses Gesetz
wurde am 6. Juli 1949 vom niederösterreichi
schen landtag beschlossen.

In weiterer folge verabschiedete das Hohe
Haus das Gesetz über die Errichtung einer
Landarbeiterkammer für Niederösterreich, am
30. Juni 1950. Somit wupde für die Dienst
nehmer der land- und forstwirtschaft, ent
sprechend ihrer Bedeutung für die gesamte
Volkswirtschaft, eine eigene Interessel1lvertretung
geschaffen. Dies war um so not1wendiger, als
die Lebens- und Arbeitsbedingungen der land
al1beiterschaft wesentlich anders als die der
übrigen Arbeiterschaft gelagert sind.

Die Anordnung von Wahlen, die Anwendung
des gleichen, unmittelbaren und ,geheimen Ver
hältniswahlrechtes, die Dauer der Wahlperiode,
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die Bildung von Wahlkörpern für jede Sektion
der LandaTbeit'erlkammer, das aktive und pas
sive Wahlrecht und schließlich die frage der
Tragung der Kosten des Wahl verfahrens haben
im Abschnitt 3 des Niederösterreichischen Land
'I l'beiterkammergesetzes vom 30. Jut1li 1950,
LOB\. Nr. 49, ihre Regel1ung gefunden. ['111

§ 29 ,dieses Oesetz:es ist die festsetzung der
näheren Vorschriften über die Vorbereitung und
Durchführung der Wahlen einem besonderen
l<ll1desgeset:z vorbehalten worden. Der vorlie
gende Entwurf trägt der Weisung des § 29,
Landarbeiterkammergesetz, Rechnung :und ent
hält alle übrigen Vorschriften für das Wahl
verfahren zur Landarbeiterkammer. Er gliedert
sich in neun Abschnitte:

Abschnitt I mit ,dem § 1, betreffend die An
ordnung der Wahlen, bildet die :Einleitung ZUIll

Gesetz und wiederholt zum Teil Anordnungen
des Landarheiterkammergesetzes, die keim!'
weiteren Erläuterung bedürfen.

Abschnitt II, das sind die §§ 2 bis 13, be
handelt die Leitung der Wahlen und sieht die
Bestellung von Wahlbehörden :vor. Da die
Wahlberechtigten 'nach § 2, Abs. 1, des Land
arbeiterkammergesetzes zum Großteil in Wien
täüg und wohnhaft si:nd, muß eine Wahl
behörde erster Instanz auch in Wien errichtet
werden. § 3, Abs. 2, bestimmt, daß am Amts
sitz der niederösterreichischen Landesregierung
eine Wahl,kommission erster Instanz gebildet
wird. Während sich die Wahlbehrördenin Nie
derösterreich in Ortswal1l:ausschüsseund Be
zil'kswahlausschüsse gliedern, besteht in Wi,en
bloß die WahlkommisSiion, die di'e Kompetenzen
der Ortswahlausschüsse und der Bezirkswahl
ausschüssein sich vereinigt. Der Hauptwahl
ausschuß am Amtssitz der Landesregierung
führt die Oberaufsicht über die Orts- und Be
ziJ'ikswlahlausschüsse sowie über die Wahlkom
miss ion.

Abschnitt I11 Llmfaßt die §§ 14 bis 20 und
legt die Erfassung der Wahlberechtigten, das
heißt die Eintragung derselben in die Wähler
verzeichnisse, fest. Jeder Wahlberechtigte, der
in einem in Niederösterreich gelegenen Betrieb
beschäftigt oder hei ei'ner gesetzlichen Inter
essenvertl'etung und einer freien Berufsver
einigung in Niederösterreich tätig ist, ist in
das Wäh1erverzeichnis der Gemeinde einzu
tragen, in ,der der Betrieb gelegen ist oder die
Beruhwertret:ung ihren Siü hat. Die Erfassung
eier Wahlberechti'gten in Niederösterreicher
folgt daher nicht durch die Gemeinde des
Wohnortes, sondern durch die Gemeinde des
Betriebsortes beziehungsweise des Sitzes ,der
Berufsvertretung. Die Gemeinden 'werden daher
in der Lage sein, die Wahl:berechtigten betriebs
weise zu erfassen, wodurch die Anla,gec1er

Wählerverzeichnisse erleichtert wird. Die in
W,ien auf dem Gebiet,e der Land- und forst
wirtschaft beschäftigten Dienstnehmer, deren
Tätigkeit sich auf das Land Niederösterreich
erstreckt, werden von der Wahlkommission am
Amtssitz ,der Landesregiiemng eingetragen
werden.

Das weiter in di:esem Abschll'itt geregeHe Ein
spruchs- und Berufungs'verbhren gegen die
aufgelegten Wählerverzeichnisse unterscheidet
sich nicht wesentlich von der Regelung in an
deren Wahlgesetzen.

Abschnitt IV, das sind die §§ 21 his 25, be
handelt die Ausübung der Wahlrechte. Als
Wahlorte werden die Gemeinden in Nieder
österreich und der Amtssitz der niederöster
reichischen Landesregierung erk'lärt. Die Bil
dung von Wahl sprengeln ist vorgesehen. Der
Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte ist
im vorliegenden Entwurf gegenüber anderen
gleichartigen Gesetzen etwas erweitert und auch
für jene Personen vorgesehen, die nicht in der
Gemeinde wohnen, in deren Wählel'verzeichnis
sie eingetragen sind.

Abschnitt V, das sind die §§ 20 bis 30, re
gelt die Wahl werbung. Die Vorschriften wei
chen in einzelnen Punkten von den üblichen
Vorschriften für die Wahlweribung in anderen
Wahlgesetzen ab. für ,den Wahlvorschlag wind
die Unterschrift von mindestens 50 Wahlberech
tigten für die Sektion Al'beiter beziehungsweise
25 Wahlberechtigten ~ür die Sektion Ange
stellte gefor,dert. Die Koppel:ung 'Von Wahlvor
schlägen wird im Gesetz für zuläsSii'g enklärt,
wobei festgelegt ist, daß die Koppel:ungsel'klä
rungen von allen wahlberechhgten Personen zu
unterfertigen sind, die die betreffenden Wahl
vorschläge unterschrü"ben haben.

Abschnitt VI, das sind die §§ 31 bis 45, re
gelt die Wahlhandlung. Die Beschreibung des
eigentlichen Wahl vorganges weist keine Beson
derheiten auf und schließt sich im großen und
ganzen der allgemeing'eltenden Regelung an.

Abschnitt VII, das sind die §§ 4ü bis 50,
behandelt den Stimmzettel. Die ausführlichen
Vorschriften über die E rforderniss'e eines gül
tigen Stimmzettels stehen in allen wesenUichen
Bestimmungen im Einklangl11lit der für die
Landtagswa:hl getroffenen gesetzlichen Re
gelung. Zusätzliche :Bestimmungen er.geben sich
aus der Zulässigkeit der Koppelung von Wahl
vorschlägen.

Abschnitt VIII, das si'nd die §§ 51 bis 00,
behandelt die Feststellung der Wahlergebl1'isse.
Da die Wähler in vielen Gemeinden Ni:eder
österreichs nur eine geringe Zahl erreichen wer
den und die Stimmabgabe überdies getrennt
nach zwei Sektionen erfolgt, hat sich die Not
wendigkeit ergeben, die Bef:ugnisse der Orts-
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wahlausschüsse zur fesstellung der Wahlergeb·
nisse auf die bloße Zänlung der Wahlkuverts
zu beschränken. Die Öffnung der Wahlkuverts
lmd die Zählung der Stimmen erfolgt erst bei
den Bezirkswahlausschüssen. Nur auf diese
Weise ist der gesetzlich anerkannte Schutz des
Wahlgeheimnisses, des entscheidenden faktums
einer demokratischen Wahl, :gewährleistet. Nach
ausführlichen Beratungen wurde eine einmütig
:I11erkannt~ Regel ung für eine gesicherte Über
br1ingung der Wahlakten von den Ortswahlaus·
schüssen zu den Bezirkswahlausschüssen ge·
funden.

Die [rmittl:ung der gewählten Mandatare
steht ·dem Hauptwahlausschuß zu. Der letzte
Paragraph dieses Abschnittes sieht auch ein
Verfahren der Anfechtung der Wahlerge:bnisse
vor und ermächtigt die Landesregierung, die
Wahl für einen Verwaltungsbezirk erforder
lichenfalls für ungültig zu erklären und neuer·
1ich durchführen zu lassen, wenn Unregelmäßig·
keiten festgestellt wurden.

Abschnitt IX enthält in den §§ 51 bis (l3

Übergangs. und Schlußbestimmun·gen. AI,]
Übergangsbestimmung wurden die. Vorausset
zungen für die Wählbarkeit in die Karrnner
im Interesse dieser neuen InsWution f,ür diese
erste Wahl gesondert geregelt. Die beiden letzten
Paragraphen enthalten die Schi ußbestimmungen,
wobei delll § m bloß dC'klarative Bedeutung
fukommt. Es erschi·en zweckmäßig, alle mit der
Ilandhabung des Gesetzes betrauten Stellen auf
die Bestimmungen ZIUPl Schutze der Wahlfrei.
heit durch den Hinweis auf das Ges,etz aus
dem Jahre 1907 ausdrücklich aufmellksam zu
machen.

Nach langen und umfangreichen Beratungen,
wobei eier überwiegende Teil der Para.graphen
die einmütige Billig1ungder Mitglieder des Ver·
fassun.gsausschusses fand, hat der Ver.fassungs
ilusschuß in seiner Sitzung am 26. Februar
1951 mit Mehrheit beschlossen, diesen Gesetz
entwurf zu einer LandarbeiterkamlIl1erwa:hlord·
l1ung dem Hohen Haus zur Beschlußfassung
vorz1ulegen.

Namens des Verfassungsausschusses erlaube
ich mir an das Hohe Iiaus folgenden Antrag
zu stellen (liest):

Der Bohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der beiliegendeo.~setzentwurf(siehe Lan·

desgesetz vom 7. März 1951) wird genehmigt.
2. Die niederösterreichische Landesregierung

wird aufgefordert, wegen Durchführung dieses
Bescll1:usses das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Debatte, zum
Worte gelangt Herr Abg. Du b 0 v s k y.

Abg. DUBOVSKY: Hoher Landtag! Wäre

das Gesetz zur Schaffung einer n.iederöster
reichischcn Landarbeiterkammer in seiner ur
sprünglichen Fassung vom Landtage beschlos
sen worden, dann hätte cler ni.ederösterreichische
Landtag nicht die Möglichkei,t gehabt, die
Wahlordnung zur Landarbeiterka'111mer zu be
sch ließen, denn in eier :ursprünglichen fassung
des Landarbeiterkammergesetzes war vorge·
sehen, daß die Wahlordnung nicht vom Land
tag beschlossen, sondern von der Landesregie·
rung erlassen werden sollt~. Es ist uns damals
an läßlich der Beratungen zum Landarbeiter
kammergesetz im Ausschuß gelungen, dies.e Be
stimmung zu beseiügen, um dem Landtag cli·;
Möglichkeit Z'U geben, auch die Wahlordnung
zu diesem Gesetz in Beratung zu ziehen.

Die :Schaffung eies Landarbeiterkammer·
gesetzes ist überhaupt unter sehr eigenarügen
Umständen vor sich gegangen. Der Gesetz·
entwurf wurde damals der Landwirtschafts
kammer zur Begutachtung vorgelegt, nicht aber
der ArbeiterkammeI', die ja die Interessenver
trdung eier Arbeitnehmer ist. Schon heiden
Beratungen zum Landarbeiterkammergesetz ist
g,esagt worden, daß hi·er der Weg zur :Schaf
fung einer Kammerhypertrophie in Österreich
weiter beschritten wurde, deHn ni'emand kann
bezweifeln, daß die wirklich rechtmäßige Ver
tretung der Landarbeiter auch in :cl,er Arbeiter·
kammer ihren Platz gefunden hätte ,und daß
gerade die Arbeiterkammer immer wieder dar
auf hingewiesen und dies auch bereits bewiesen
h:lt, daß sie die Interessen :cler Landarbeiter
wahrzunehmen versteht Deshalb wirft sich die
Frage auf: Was steckt da dahinter, daß man
für einen Toil der niederösterreichischen Arbeit·
twhmerschaft einc eigene Ka'Jnmer schaffen
will? Zweifellos kann hier nur die Absicht da
hinterstecken, um die in den Betrieben zahlen·
mäßig nicht sehr stark ins Gewicht fal1enden
und daher ohnedies in ihrem Existenzkampf
geschwächtcn Landarbeiter durch Schaffung
einer eigcnen Kammer in ihrem Kampf 'um ihre
Lebensinteressen zu schwächen. Dcnndie Schaf·
fung einer eigenen Kammer bedeutet, daß die
landarbeiter von der zahlenmäßig weitaus
stärkeren Industriearbeiterschaft abgespalten
und so mehr dem Druck der Groß.agrarier, der
Großgrundbesitzer, preisgegeben wer,den sollen.
[s besteht weiter kein Zweifel, daß die Sl'haf
fung der La:ndarheiterkammer, wie dies schon
inder Begutachtung diescs Gesetzes zum Aus
druck gekommen· ist, ausschließlich im Inter
esse der Oroß.grundbesi tzer i11 Österreich er
fo Igt ist.

Nun aber noch ein paar Worte zur Schaf
fung der Kammerhypertrophie Ül Österreich
überhaupt l Wir kOlilmcn hier bei der Schaffung
einer ncuen Kammer nach der anderen langsam
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in den Zustand, wie wir ihn schon seinerzeit
in der sogenannten berufsständischen Ordnung,
in der Zeit zwischen 1934 und 1938, gehabt
ha'ben, jener Ordnung, die letzten Endes zum
Zusammenbruch Ö'Sterreichs, zur Okkupation
Österreichs, zur Auslösch'lillig Österreichs für
eine Zeit geführt hat. Es zeigt sich immer wie
der, wenn man di'e Interessen der Unternehmer
in den Vordergrund stellt 'und dadurch glaubt,
die Interesscn der Arbeitnehmer beseitigen zU
könrh.'n, daß letzten Endes auch die Allgemein
heit darunter zu leiden hat, di,e in irgendeiner
Form die Zeche für diese Politik bezahlen muß.

Nun ist zu diesem Landarbeiterkammergesetz
dem Landtag auch die Wahlordnung vorgelegt
worden. In ziemlich umfangreichen ß,erat'ungen
des Verfassungsausschusses wurde diese Wahl
ordnung behandelt. Dahei 1St es gelungen, eine
Reihe von Bestimmu-ngen aus dem ursprüng
lichen Ges·etzentwurf Z'll beseitoigen, die zwei
fellos der Tendenz der Spaltung und Schwä
chung ,der Landarbeiter Rechnung getragen
hätten. Eine entscheidende Sache aber ist in
dieser Wahlordnung drinnen geblieben, näm
lich die Tatsache, daß diese Wahlordnung das
Recht der Listenkoppelung vors,ieht. Was ver·
birgt sich hinter diesem Recht? Nichts anderes
als die Absicht, die Wählerschaft irrezuführen
und unler verschiedenen Listenbezeichl1'u-ngen
zu kandidieren, um letzten Endes doch wieder
auf einem gemeinsamen Nenner die gleiche Po·
litik durchführen zu können. Wir können ,diese
Absicht keineswegs unterstützen und erlauben
uns daher, z'u dem vorliegmden Gesetzentwurf
einen Abänderungsantrag zu stel'len, der lautet
(fil'st):

,,§ 2o, Abs. 4, der niederösterreichischen
Landarbeiterkammerwahlordnung ist zu strei·
ehen. Sinngemäß sind auch alle anderen Be
stimungen zu streichen, die auf die Ustenkop
re1ung Bez'ug haben."

Dieser Paragraph sieht näml'ich die Mög
lichkeit der Listenkoppelung vor. Wir haben
,~chon seinerzeit, bei dem Gesetzentwurf zur
Schaffung einer Landarbeiterikammer, gegen
diesen Gesetzentwurf Stellung genommen, mit
der Begründung, die ich hier schon angeführt
habe, daß nämlich diese Landarbeiterkammer
keineswegs im Interesse der ,Landarbeiter liegt,
sondern vielmehr darauf ausgerichtet ist, die
Landarbeiter von den Industriearbeitern zu
trenllen, sie in ihrem w.irtschaHlichen und so
zialen. Kampf zu schwächen. Deshalb haben
wir damals gegen diese Gesetz'vorl,age ge
stimmt, und wenn di'ese Listenkoppelung in
dieser Wahlordnung drinnen bleiben sollte,
dann werden wir auch gegen diese Wahlord
nung stimmen.

PRÄSIDENT: Zum Worte gelangt der Herr
Abg. Ern eck er.

Abg. ERNECKER: Hoher ,Landtag! Wil
begrüßen es, daß diese Vorlage nun endlich das
Hohe Haus beschäftigt, damif - wie schon
der Herr tBerichterstatter angeführt hat - ,ein
Schlußstein unter die soziale Entwicklung in
nerhalb der Landarbeiterschaft gelegt wird.
Wenn in di,esem Hohen Hause schon anläßlich
der B,eratungen des Landarbeiterkammergesetzes
Bedenken gegen die Errichtung einer eigenen
Landarbeit,eJ:1kammer in Niederösierreich auf
getaucht sind, so möchte ich doch darauf auf
merksam machen, daß auch seinerzeit, als wir
die Errichtung einer ei,genen Arbeiterkammer
für Niederöst'erreich gdor,dert haben, ·die
gleichen B'edenken auftauchten daß aber diese
Arbeiterkammer Niedel'österreichs, die schon
seit längerer Zeit tätig ist - das müssen wir
zugeben -, 'bisher wirikHchErsprießliches "e
leistet hat. Wir haben nUll durch mehr,;re
Wochen an dem Zustandekommen dieser Vor
lag,e gearbeitet und ,können wohl sagen, ·daß
durch dieses Gesetz nür unsere l'andwirtschaft
lichen Arbeitnehmer 'viele Wohltaten geschaHen
wurden. Wir Abgeordneten der öVP, besonders
aber wir Vertreter der Arbeitnehmer, anerken
nen voll und ganz, 'wie ich das schon bei der
Verabschiedunlg des Landarbeiterkammerge
setzes erwähnt habe, daß auch die tBauernver
freter unserer Partei in ehrEchem Willen mit
tins gemeinsam zum Wir'ksamwerden ,dieses
Gesetze.:; gearbeitet haben. Wir wollen auch in
Zukunft mitullserer bäuerlichen Arbeitgeber
schaft geme,insam gehen, fern von jeder Dem
agogie.

Die Bauernschaft Österreichs hat in den
letzten fünf Jahren eine ungeheure Arbeitslei
stung vollbracht. Gerade die landwirtschaft
liche Arbeitnehmerschaft hat bewiesen, daß sie
sich 'bei Iden schweren W'i,ederaufbamarbeiten
mit dem Betrieb eins weiß. In zäher, ziel
bewußter Al'beit wurde das Gesetz, das wir
heute beschließen wollen, heraten, und ich
glaube, daß dieses Gesetz ein Werk ist, auf
das woir mit Recht stolz s,ein <können.

Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft
weiterbauen zum Besten der Land- ,und forst
wirtschaft und zum Besten unseres österreichi"
sehen Vaterlandes. (Beifall bei da Volkspartl'i.)

PRÄSIDENT: Zum Worte gelangt Herr
Abg. Wen g 'e r.

Abg. WENOER: Hohes Haus! Auch wir
sehell uns g'ezwungen, zur Vorlage der Land
arheiterkammerwahlordnung Stellung zu neh
l11en. Es ist durchaus kein Zufall, daß viel
leicht VOll verschiedenen Seiten des Hohen

L tiatlSes die gleiche Stellungnahme zu dieser
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frage erfolgt. Ich glaube, es wäre auch not
wendig, daß von seiten der Mehrheit oder zu
mindest eines großen Teiles der Mehrheit des
1I0hen Hauses die gleiche StellungnJahme er·
folgen würde. Ich will namens unseper :F raktion
feststellen, daß wir überhaupt unsere eigene
Meinung in bezug auf die Schaffung einer
Landarbeite11kammN haben.

Wenn -- wie heute bereits festgestellt wurde
-- die Arbeitef'kammer bisher die Int,eressender
11 iederösterreichisehen Landarbeiter bestens v-er
treten hat, und zwar in einer fonn, daß si,e
in Ausübung ihpep Pflicht auf -die sch'wepsten
Widerstände seitens der Arbeitgeber gestoßen
ist, so glauben wir darin die Bestätigung zu
haben, daß di,e Intere~sen dep Landarbeit~r

durch die Arbeiterkammer weitestgehend ge
wahrt waren. Wenn also nun ,Landarbeiterk,am
mern geschaffen werden und wenn die Schaf
fung dieser Landarbeiterkammern so intensiv
betrieben wird, dann sind wir der Meinung,
daß dies nicht aus dem Grunde ~geschehen

kann, um den Landarbeitern noch gflÖßepc
Rechte zuzubilligen, sondern unserer Meinung
nach aus dem Grunde, weil man hofft,damit
die Kraft der gesamten Arbeiterschaft Z'U

schmäl,ern und ihre Rechte einigermaßen ein
zuengen. Einen anderen Zweck 'kann 'unserer
Meinung nach die Schaffung dieser Land·
arbeitertkammern faktisch ja nicht haben.

Wir müssen in diesem Zusammenhang die
Gefahr betrachten, di'e der Landwirtschaft
ohnehin dadurch droht, daß di,e Landarbeiter
schaft in immer stärkerem Maße in die In
d.ustrie und das Gewef'be übepg,eht. Das müs'sen
wir bei ,einep statistischen Betpachtung der Be
,;chäftigtellizahl ,in -der niederösterreichischen
Landwirtschaft feststellen. Wenn wir nach den
Ul'sachen dieser Landflucht forschen, dann
kommen 'wip damU'f, daß die Ursachen unzwei·
felhaft darin zu suchen sind, daß die Land
arbeiterschaft in ihren sozialen Rechten IHoch
we'it von den Hechten der Industriearbeiter und
der gewerblichen Arbeiter entfernt ist.

Wenn also die Al'beiter:kammcr ;bisher im
Verein mit der zuständiKen Gewer-kschaft im
Iller mehr die Angleichung der Landarbeiter
interessen an die Intepcssen der industriellen
und gewerblichen Arbeiter betr,ieben hat, dann
glaulbe ich, daß die Schaiffung 'einer Land
al'beit'enkammer nur ZIU dem Zweck forciert
wird, um diesem Drängen und Tpeiben nach
('iner Angleichung im Interesse der landwirt·
schafHichen Dienstgeber einigermaßen Einhalt
zu gebiden. Wir glauben also, daß wir berech
tigten Grund haben, di'esen Vorgängen gegen
über und dep Schaffung von Landarbeitepkam
l1lern gegenübep seh r wachsam zu sein. Ins
beson,dcpe wird das notwendig sein, wenn wi-r
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die Wahlordnung betrachten, an der vielleicht
noch einige Schönheitsfehler sein mögen. Einer
eier entscheidenden P'unkte aber, der unsepen
Widerspruch findet, ist die Tatsache, daß ein
Paragraph hineingenommen wurde, der die
Listenkoppelung ennöglicht. Mit wem soll -diese
Listenkoppelung vorgenommen werden? Wip
sind nicht so überheblich, zu glauben, daß die
[jstenkoppel,ung vieHeicht mit unserer Liste
durchgefühd wird. (Heiterkeit. - Wie war es
bei den Oewerksclzattswalzlm?) Das ist eine
andere Sache. Es ist eine feststehende Tatsache,
daß die Listenkoppelung mit einer Org,anisaf'ion
vorg'enommen werdenso.Jl, die wir als Land
und forstarbeitephund kennen. Hier möchte ich
1I0chinlais darauf vef'Weisen, daß aus dem Sit
zungsproto'koll des Hundes1vorstandes des Ge
werkschaftsbundes eindeutig ersichthch 'ist, daß
dort mit den Stimmen aller drei fraktionen,
also <luch der fraktion der Mehrheit dieses
Hohen Hauses, festgestellt wm,de, daß die
Land- und forstarbeiterbünde :getarnte Unter
nehmerorganisationen sind, deren W'inken zum
Schaden der arbeitenden BeV'öllkerung 'itl der
Landwidschaft sichtbar und fühlbar wird.
Di,ese feststell ung ist von allen dpei Fraktionen
cinheiHich getroHen worden; für die ÖVP
Fraktion durch ihren Minister a. D. Alten
burgeran der Spitze. Ich glaube, daß der Teil
eier Herren hier im Hohen Hause aus dem
Arbeiter- und Angestelltenhund sich letzten
Endes mit dieser Feststellung 'i'hper Kollegen
vom Östen-eichischen Gewenkschaftsbund so'li
c1arisch erkläpen.

-Wip stellen also fest. daß mit dieser, solcher
maßen gebrandmarkten, getarnten Unterneh
merorganisation eine Koppelung dep Liste vor
genommen werden soll. Es ist unschwer fest
zustellen, daß ,daraus keine gedeihliche Inter
esscl1'Yertretung der landwirtschaftlichen Ar·
beiterschaft hervorgehen kann. Wenn sich also
eine sO'lche Organisation i'n die Intepessenver
tretung der Landarbeiter einzuschalten trachtet,
dann geschieht di,es unserer Meinung nach nur
deshalb, um dem Bestreben der Landarbeiter
schaft nach einer sozialen BessersteUung Ein
halt zu gebi'eten, weil in diesem St'lleben eine
Einengung des Profites und des Gewinnes der
landwirtschaftlichen Di,enstgeber enthalten ist.

Niemand unter uns 'ist so nai,v, zu gl.auben,
daß dieses Bestreben aus dem Gwnde heraus
erfolgt, um der landwirtschaftlichen Anbeilep
schaft ,ein noch int,ensi'veres iStTeben nach einer
Besserstellung zu ermöglichen. Die landwirt
schaftlichen Dienstgeber, vor allem die Outs
besitzer, hätten längst die Möglichkeit g,ehabt,
der Landarbei:terschaft gpößepe -Rechte auf so
zialem Gebiet zuzubilligen, wenn s'ie gewollt
hätten. Sie haben sich gegen alle Bestrebungen
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49 des E,ntwurfes zur nieder
Lapdarbeiterkammer-wahlord-

der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer
energisch und nach Möglichkeit zur Wehr
gesetzt. ,

Wir sind also das müssen wir erklären
- zunächst dagegen, daß dieser Passus in
der LandarbeiterkalnlTIerwahlordnung aufrecht
erhalten wird. Nachdem wir erfreulicherweise
festgestellt haben, daß es im Gewerkschafts
bund in bewg auf ein Zusammengehen mit
dies'Cl1 Landal'beiterbünden nur eine einheitliche
Meinung gegeben hat, so geben wir hier, wenn
auch einigermaßen schwach, der Hoffnung Aus
druck, daß zumindest ein Teil der Mehrheit
des Hohen Hauses im gleichen Sinn ihre Mei
IIltIlg zum Ausdruck bringen wird, da sich
letzten Endes ,damals selbstverständlich der Ar
beiter- und Angestelltenbund in keiner Weise
mit diese'!" Organis,ation identifiziert hat. Ich
appelliere an Sie, diese Meinung heute auch
hi,er von dem Hohen Hause zum Ausdruck zu
bringen Sicherlich wird es schwerfallen, weil
es eine feststehende forderung des Bauernhun
des ist, daß diese Möglichkeit in der WahloHI
nung vorgesehen wird. Letzten Endes kann
aber die Interesscnvertretung der Landarbeiter
nicht darin bestehen, daß man den Wünschen
des Bauernbundes, wenn sie den Interessen der
Arbeiterschaft streng widerstreben, unbedingt
Rechnung tragen muß.

Wir machen auch auf die Gefahren aufmerk
sam, die sich aus einer solchen Haltung und
aus einer solchen Handlungsweise ergeben wer
den. Ich mache darauf aufmerksam, daß noch
großes gegenseitiges Mißtrauen besteht, Miß
trauen sowohl (zur Seite der Volks/Jartei ,~e

wmdet) von Ihrer Seite als auch vonUIlser.er
Seite. Wir alle zusammen haben unserer Mei
nung nach dazu beizutragen, daß dieses Miß
trauen aus der Weltgeschafift wird und daß
für eine gedeihliche Zlusammenarbeit gesorgt
wird.

Wir sind bereit, dieses Mißtrauen abzulegen,
wenn wir sehen, daß ,der ehrliche Wille vorhan
den ist, die Interessen der Arbeiterschaft und
in diesem' Zusammenhang insbesondere ,der
Landarbeiterschaft zu respektieren. Wenn wir
aber s,ehen, daß mit diesem Paragraphen ,in
der Landarbeiter<kammerwahlordnung der Ver
such unternommen wird, die Landarbeiterinter
essen ,den Unternehmern in die Hand zu spie
len, dann dürfen Sie uns nicht böse sein, wenn
dieses Mißtrauen, das 'doch immerhin vorhan
den ist, dadurch nur verstärkt wird.

Wir appellieren also nochmals an Sie, von
einem derartigen Beginnen abzurücken. Für
Arbeitervertreter kann es, wenn sie als solche
gelten wollen, nur die eine Möglichkeit geben,
di'csl'l1 Teil der Landarbeiterkanl1nenvahlord
Illlng· ahzlIlchll{'lI. Wir ersuchen dalJer ,das

rIohe I-laus, zuzustimmen, daß dieser Absatz
im beantragten Gesetz gestrichen wird und
st'ellen !üerzu folgende Abänclerllngsanträgc
(liest):

Antrag 1 Z'll § '26 des Entwurfes der nieder-
öskrreichischen Landarbeiterkammerw ah lord-
l1'ung:

"Dcr .Absatz -+ ist zur Gänze zu streichen.
Der Absatz 5 erhält die Bezeichnung 4."

Antrag '2 zu § 30 des Entwurfes zur nieder-
österreichischen Landarbeiterkammerwahlord-
llllllg:

"In der vierten Z,eile sind die Worte
,samt allfälligen Koppelungserklärungen' zu
streichen."

Antrag 3 zu §
'österreichischen
nung:

"Im Absatz 1 sind folgende Änderungen
vorz1unehmcn:

Im Punkt '2 sind die Worte ,deren Wahlvor
schläge nicht gekoppelt sind' zu streichen.

Desgleichen sind im Punkt. 3 die Worte
,.deren Wahlvorschläge nicht gekoppelt s'ind' zu
s,treichen.

Schließlich ist im Punkt 4 des Absatzes 1
eier Nebensatz mit dem\X!ortlaut ,deren Wahl
vorschlag mit dem Wahlvorschlag der ange
führten Partei nicht gekoppelt ist' zu streichen.

Im Absatz 3 sind die Worte ,deren Wahlvor
schläge nicht gekoppelt sind' zu streichen."

Antrag 4 zu § 50 des Entwunfeswr nieder-
österreichiscllf'n Landarbeiterkammerwah10 rd-
nung:

"Dieser Paragraph ist zur Gänze zu strei
ch.en. Die ziffernmäßige 'Bezeichnung der fol
genden Paragraphe sowie die ziffernmäßigen
Zitierungen in den Paragraphen sind dement
sprechend zu berichtigen."

Antrag 5 zu § 55:
"Der zweite Satz dieses Paragraphen mit dem

Wortlaut ,sind Wahlvorschläge miteinander ge
koppelt, so sind dieallf sie entfallenden Stim
men zunächst zusammenzur'echnen' ist zu strei
chen. Desgleichen ist der letzte Satz mit dem
Wortlaut ,Anschließend an diese Ermittlung
s,iJ1.d die auf die gekoppelten Wahlvorschläge
zusammen entfallendcll Mandate in gleicher
Weis,: unter die gekoppelten Wahlvorschläge zu
v'erkilen' ist zu streichen."

Es liegt Ihnen a'lIßerdem eine Änderung des
letzten Satzes der Anlage 4 zur Landarbeiter
kammcrwahlordnung vor. H-ierin ist ein fehler
enthalten, den wir ebenfalls berichtigt sehen
wollen. Dort heißt es nämlich (liest): "Der
Wahlakt wird in ,dem amtlich aufgelegten ver
schlossenen Umschlag, der mehrfach mit der
Ocmeindestampigl ie an den Versch Iußstellen
versehen werden wird, eingelegt und dem Be-

r
I
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zirksw,ahlausschuß durch Boten ungesäumt
übermittelt werden." Man kann an und für
sich gegen einen verschlossenen Umschlag
nichts einwenden, wir erbitte·n aber eine Ab
änderung in der form, daß es heißt (liest):

"Der Wahlakt wird in demamt!hch aufge
legten Umschlag eingelegt, der verschloss·en
und Illehrfach mit der Gemeindestampiglie an
den VerschlußsteHen versehen, dem Bezirks
w,ahlausschuß durch Boten ungesäumt über
mittelt werden wirod."

Wir bitten, diese B'ericht-igung, die nichts
mit den anderen Ausführungen zu tun hat,
durchzuführen.

Des weiteren ist im ersten Satz des § 30 ein
Hinweis auf Punkt 5, der die im § 2ü, Ab·
satz 2, Punkt 1, 3 und 5 angeführten Bestand
!rite betrifft. Nachdem nach der neuen Fassung
es keinen Punkt 5 m,ehr gibt, fällt dieser
Punkt 5 weg. Wir bitten, auch dies zu be
richtigen.

Zu den Anträgen, die ich in bezug auf die
Streichung aller Stellcn, die mi,t der Listen"
koppelung zu tun haben, g,estellt habe, erbitte
ich vom Hohen Haus die Zustimmung. Wenn
wir diese ZustimIllung, wie wir hoffen, er·
langcn, dann steht einer Zustimmung unser
seits zur Landal'beiterkammerwahlordnung
nichts im Wege. Im anderen Falle müssen wir
dieser Vorlage unsere Ablehnung erteilen. Ich
bitte das Hohe Haus jedoch zur Kenntnis zU
nehmen, daß wir damit einer ersprießl,ichen
Atbeit in diesem Lande wahrschei,nlich keinen
guten Dienst erweisen würden und 'ersuche da
her das Hohe Haus noch einmal, die Zustim
mung zu unseren Abänderung8anträgen zu
geben. (Beifall bei den Sozialisten.)

PRÄSIDENT: Zum Worte gelangt lien
Abg. Ing. H i I' 111 a nn.

Abg. Ing. HIRMANN: Hoher Landtag! Im
mer dann, wenn landwirtschaftliche fragen zur
Debatte stehen, haben wir damit ZUI rechnen, daß
Unkenntnis der Landwirtschaft, V,erständnis
los,igkeit für alle fragen dieses Berufszweiges
und letzten Endes Überheblichkeit des Städters
gegenüber allem, was Bauerntum oder Land
arbeiter ist, gegen diese fragen auftreten. (Bei
fall bei der Volkspartei. -- Landeslwuptlllann
stellvertreter Papp: Das war jetzt keine Über
heblichkeit?) Unkenntnis der Verhältnisse
sprach aus den Worten des f,inanzministers
Margaretha in seiner berühmtelll Budgetdebatte
rede, als er den Bauern vorwarf, daß sie Schuld
seien, wenn das B'udget in Unordnung geraten
ist. (Landeshauptmannstellvertreter Papp: Das
ist doch ein ÖVPler; Ihr habt zu applaudieren
l'err:essen.') Er verlangte, daß der einfache
Bauer mehr Verständnis für die wirtschaft-

lichen Zusammenhänge haben soll als der Herr
finanzminister selbst. Unkenntnis der Ve-rhält
nisse lund Überheblichkeit sprachen auch aus
jenen bekannten Worten des Präsidenten ißöhm,
als er von den Perserteppichen und Klavieren
sprach und damit nur bewies, daß er die Land
wirtschaH bestenfalls aus dem F'ilm "Der Dorf
11lonarch" kennt; denn nur dort gi'bt es das.
Wenn Präsident Böhm von Badezimmern
sprach und diese als strafbaren Luxus eines
Bauern betrachtete, dann sind wir anderer Mei
nung. Denn auch in der kleinsten städtischen
Wohnung, die jetzt neu gehaut wird, findet man
es selbstverständlich, daß es dort ein Bade
zimmer oder zumindest eine B,adeecke gibt.
Überheblichkeit ist es, die aus der Schlagzeile
der "Arbeiter-Zeitung" sprach, als es dort hieß,
"Der Minister Kraus soll das Maul halten",
oder aus dem Zuruf des Abg. Dubo-vsky, als
cl' ,in diesem Hause die Abgeordneten der
Gruppe, der auch ich angehöre, als "Pleampel"
bezeichnete. (AbR. Dubovsky : Wann war das,
leit sor:en. Da sieht man schall, wo die Über
heblichluit ist.') Der tatsächliche Grund Ihrer
Ablehnung wird aber klar und deutlich aus
gedrückt in ·den Worten der neuen ungarischen
Verfassung, inder es heißt: "Die Landwirt
schaftund die kleinen Landwirte unter der
Führung der fortschrittlichen Industriearbeiter
schaft Ungarns ..." Es geht also selbstver
ständlich um die führung und Sie maßen sich
inaner wieder an, die führung zu haben und
die Landwirtschaft und ·die Landwirte zu
führen. Das ist letzten Endes alles. Wenn Sie
davon sprechen, daß die Landar1beiter weit in
ihren sozialen Belangen zurück sind 'hinter
jenen der Industriearbeiterschaft, dann haben
Sie einfach nicht wr Kenntnis genommen die
Entwicklung der letzten Jahre, der Jahre seit
1945. Sie haben einfach nicht zur Kenntnis
genommen, was in langen Verhandlungen, aber
dank der Einsi·cht von beiden Seiten, für die
Arbeiterschaft der Landwirtschaft geschaffen
wurde. Sie spreche!] davon, daß die Landarbei
terschaft gegenüber der Industr1iearbeiterschaft
sozial zurückgestellt ist. Ja worin denn eigent
lieh? Sie haben die 48-Stunden-Woche, .die
Sozialversicherung ·im selben Umfange 'wie die
Industriearheiterschaft, sie haben eine Kün
digungsbeschränk'ung, wie sie kein anderer Be
rufszweig aufweist. Sie sind nur ,in einem zu
rück, und das ist in der Frage der Arbeits
losenversicherung. Hier müssen wir feststellen,
daß es auch die Unternehmer gemeinsam mit
der Gewerkschaft der Landarbeiter gewesen
soind, die immer wieder den Antrag an das So
ziaJministeriu'll1 gestellt haben, auch die Land
arbeiterschaft in die Arbeitslosenversichel'tmg
einzubeziehen. Daß dieser Antrag bisher nicht
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durchgeführt wurde, ist wahrlich nicht unsere
Schuld. Es ist auch nicht unsere Sohuld, wenn
dort der Rechenstift mehr gegolten hat, als die
[nteressen der landwirtschaHlichen Saison
arbeiter und aller anderen. (Beifall bfi der
Volkspartei.)

Sie werfen uns vor, daß wir mit diesem Ge
setz nichts anderes wollen als teilen und herr
schen, daß wir nur das eine wo\ilen, die Land
arbeiterschaft abzusplittern und sie schwach
und willenlos zu machen_ (Ruf links: Das ist
zu weitgehend!) Sie behaupten, ,daß die Ar
beiterkammer bisher die Rechte der Land
arbeiter weitgehend vertreten hat. Wieweit das
geschehen sein soll, ist mir aus eigener Er
fahrung nicht bekannt. Ich müßte ja auch
etwas davon wissen, denn ich stehe ja in der
Praxis und Ikenne das. Ich weiß nur, daß die
Beiträge seit jahren abgeführt werden und daß
jedes Vierteljahr einmal ein drucktechnisch ein
wandfreies Rundschreiben herauskommt, in dem
nur steht, was schon Wochen vorher in den
Zeitungen zu lesen war. Ansonsten hat noch
niemand etwas davon gemerkt. Daß aber des
wegen Interessen der Landalibeiter nich t ge
wahrt wurden dafür hat schon die Ge
wefikschaft g,esorgt! Sie hat sich auch schon
i,mmer mit ,den Unternehmern ail einem ge
meinsamen Tisch zu gemeinsamen Beschlüssen
l'Usammengef:unden. Wenn es aber Schwierig
keiten gegeben hat, die fast nicht zu über
bI'ücken waren, dann nur deswegen, weil auf
der Gegenseite Verständnislosigkeit für a;]Jes,
was von der LandwirtschaH als notwendig ge
fordert wur,de, vorgeherrscht hat.

Mir hat ein maßgebender ifunUionär der Ge
werkschaft ,der Arbeiter in der Land- LInd
f'orstwirtschaH erst letzthin gesagt: Wir haben
es auch nicht leichter ,als ihr, unsere Interessell
in unseren Kreisen durchz'usetzen. Da sind wir
schon wieder gleich.

Was nun das vorliegende Gesetz anbelallgt,
muß ich feststellen, daß - wie der H~crr

Abg. Dubovsky ja schon festgestellt hat 
diese Landarbeiterkammerwahlordnung auf Ver
langen der Minderheit jetzt zum G~:setz er
hoben werden sull. Ihrem Wunsche wird da
durch Rechnung getragen. Von den (d Para
graphen der Landarbeiterkammerwahlordll'ung
si nd Ü'2 einstimmig so angenommen worden,
wi~: sie in diesem Entwurf waren. Jeder eoir]
zeInen forderung ist soweit 'wie nur irgend
möglich Rechnung getragen worden. ßei einem
einzigen Paragr,aphen, bei dem § 26, hat die
Mehrheit Ihrer Meinung nach ein undemokra
tisches Verbrechen begangen. Ja ist denn das
wif1klich ein so undemokratisches Begehren?
Ich lasse mich gerne belehren, denn ich bin
erst sehr kurze Zeit in diesem Hohen I-lause,

aber es gibt ja alte erfahrene DemO'kraten, und
ich nehme immer gerne Lehren an!

nie frage der Ustenikoppelung kann ich
nicht vom Standpunkt irgendwelcher spitzfin
diger Betrachtungen aus kriNsieren. Ich per
sönlich finde daran gar ,nichts. Es wird so oft
gesagt: Der Wähler soll hinters Licht geführt
werden! J.a wieso denn eigentlich? Es wil'd
doch öffenHich bekanntgegeben, daß diese und
jene Liste miteinander 'gekoppelt werden. Dar
aus wird sich nichts anderes ergeben, als daß
die paar Reststimmen auf ein gemeinsames
Mandat vereinigt werden. Was ist da undemo
krat'isch daran? Mir scheint, es list eher un
demokrahsch, wenn in langen Verhandlungen
versch'iedene Listen miteinander ausgetauscht
werden und das Ergebnis dann der Wähler
schaft als gemeinsame Liste vorgelegt wird. Ob
das für den A,usgang der Wahlen günstig oder
ungünstig ist, überlassen wir der Zukunft.
Wenn Sie wirklich glauben, daß das ein Grund
ist, um gegen die Listenkoppel ung und gegen
die gekoppelten Bewerber aufzutreten, dann
müssen Sie uns wahrlich dankbar sein, 'wenn
wir Ihnen ein so schlagkräfüges Argument in
die Hiand gehen. Aber darum geht es nicht,
sondern es geh" letzten E,ndesum folgendes,
und darüber haben wir heute zu entscheiden:
Ist unserer Meinung nach die Landwirtschaft
mündig, selbst' ihre eigenen Interess'en zu ver
treten oder bedarf sie weiter der führung der
industriellen Arbeiterschaft? Meine fraktion
steht auf dem Standpunkt, daß auch die Laml
arbeiterschaft mündig ,ist, um selbst, ohne An
leitung der Industriearbei,terschaft, ihre eigenen
Interessen vertreten zu können. Wir sind auch
der Ansicht, daß es neben den ureigensten In
teres'sen der Landarbeiterschaft auch solche hl
teressen gilbt, die Landarbe,iterschaft und
Bauernbund gemeinsam verbinden. A'uch ,in der
Indusüie finden wir, daß die Unternehmer und
der Gewerksch a<ftsbu nd ihre forderungen ge
meinsam durchsetzen. Die Kammer soll aber
kein Kampf- und kein Machtinstrument werden,
sondern diese Lanrdarbeiterikammer soll nichts
anderes, als mithelfen und mital1beitenam ge
meinsamen Aufbau, an der gemeinsamen Stei
gerung der Produkhvität unseres Landes, die
wir ja a:lIe so llot'wendig brauchen.

Ich bitte daher dieses Hohe Haus: Sbmmen
S.ie ruhig diesem Gesetzentwurf, wie er hi~i

vorliegt, zu, und Sie werden in der Zukunft
sehen, daß Sie hier ein Gesetz geschaffen
haben, das sich bewähren und das mithelf.en
wird, das Zi~l, ·das wir ·uns alle steaken, zu
erreichen: dem Wohle unseres Landes zu
dienen. (Beifall bei der Volkspartei.)

PRÄSIDENT: Zum Worte gelangt der Herr
Abg. Wo 11 cl I' a k.
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Albg. WONDRAK: Hohes Haus! Es wur-de
hier die Bemerk'ung gemacht, daß dieses Gesetz
einen Schlußstein in der sozialen Gesetzgebung
der Landarbeiter darstellt. Wir sind :allerdings
der Meinung daß auch dieses Gesetz nur eine
Episode ist L~'I1d daß in der weiteren Erüwick
lung der Arbeiterrechte auch dieses Gesetz nur
eine sehr beschränkte Lebenszei,t halben wird.
Diese Entwicklung wird bestimmt nicht stehen
bleiben weil sie nach unserer Auffassung
zwang~läufig erfolgt und unbedingt not
wendig ist.

Ps ist nicht so, wie m6n sehr verehrter Herr
Vorredner gesagt hat, daß uns Überheblich'keit
und Verständnislosigkeit bewegt, wenn wir hier
eine eigene Stellungnahme beziehen. Das
Zusammenwirken und das Zusammenarbeiten
kalln natürlich nicht so verstanden werden,
daß man ·dem anderen, der einerand'eren Be
rufsgruppe angehört, von Haus ·aus jede Eig
nUllgund F'älügkeit abspricht, ZIU einer frage.
die eine zweite Berufsgruppe angeht, Stellung
nehmen zu können. Da würde jede Kritik und
das gegenseitige Ergänzen aufhören, wenn mall
einen solchen Standpunkt, den ich als arrogant
bezeichnen muß, bezieht. Ich bin ,der Meinung,
daß ver'schiedene Dinge, die hier gesagt Iworden
sind, weit über das Ziel schießen.

Wir können ohne wei,teres z'ugeben, ,daß man
s,ich unter Umständen der Mühe unterzieht,
diese Gesetzvorlage so Z'U gestalten, daß sie
im wesentlichen den Anforderungen entsprich t;
aber darum geht es nicht, es geht nicht darum,
ob von ü3 Paragraphen ü2 eins,timmig geneh
migt worden sind, sondern es geht damm, wie
man grundsätzlich zu diesem ga.nzen Gesetz
Stellung nimmt. Uns kommt es nicht auf die
Zahl an, 'uns kommt es auf den Umst'and an,
daß wir in der Listenkoppelung wirklich einen
f'aktor sehen, der nach unserer Auffassung
eine Entartung der Demokratie darstellt, und
zwar aus ,dem einfachen Grunde, weil trotz
aller Vers.icherungen letzten Endes doch die
Absicht dahint~r steokt, Leute in eine Wahl
gemeinschaft, in eine Stim:menzählung, in eine
A'ltswertung der Stimmen hine ill!Z ll'nehmen, die
bestimmt anders gewählt hätten.

Wenn man uns 'sagt, das Gesetz sehe ja vor,
daß die Listen, ,die miteinander gekoppelt wer
den, der Hauptwahlbehör'de zehn Tlage vorhel
bekanntgegeben werden müssen, so möchte ich
dazu sagen, daß es natürlich wiederum Tage
dauern wird, bis diese Mitteilung hinausgeht
und im letzten Dorf bekannt wir,d. Der Wähler,
der natürlich bei weitem nicht jene Schulung
hat, daß er sofort elen Unterschied erkennt.
weiß dann ganz bestimmt nicht mehr genau,
was er mit seiner Stimmabgabe eigentlich
durchsetzen will. Es kann natürlich kein an-

derer Grund angegeben werden als der, den der
rlerr Vorredner gesagt hat, ·daß man besten
falls ein Mandat retten kann, Man muß sich
also sehr unsicher fühlen oder aber - ,das ist
unsere Meinung - man macht die Listenkop'
pelung aus dem Grunrde, um die Einheitlich
keit, die man bei der Kandidatur nicht her
stellen kann, dann bei der Zusammenzähl'llng
,dler Stimmen bei ,der Mehrheit wieder wirk·
sam wel'den zu lassen.

Über diese Dinge kommt man nicht hinweg,
denn wenn man mit einem reinen Panier in
den Wahlkampf geht, wird über diese Din1ge
gat1'Z eindeutig vom ersten Tag des Wahl,
kampfes an zu reden sein, und jeder einzelne
wird lwissen, was er dazu zu sagen hat.

Wir glauben, daß Listenko'Ppelungen dazu
führen, ·den sonst klaren politischen Boden zu
verdunkeln .und dadurch eine Situation zu
schaffen, die der ruhigen ,Entwioklung und Zu
sammenarbeit nicht dienen ,kann. Das ist für
uns das Entscheidende. Es ist kein wirklicher
Grund dafür vorgebracht worden, um UI1'S die
Listenkoppelungals unbedingt notwellldi'g er
scheinen zu lassen. Es sind nm kleinliche Mo
tive dafür maßgebend gewesen,u'l11 diese Be
stimmung in das Gesetz 'hineinzunehmen.

Von Herrn Abg. Ing. Hirmann wurde ge
sagt, daß wir den landwirtschaftlichen. f 01'

derungen mit Vers,tändnislosigkeit. gegenüiber
stehen. Ich glaube woh:l, daß man sich solche
Dinge gut überlegen müßte, Ibevor man sie ,au,,
spricht. Niemand, der die landwirtschaftlichen
Fachinteressen vertreten will, kann sagen, daß
das Wohl und Wehe des >Bauernstandes davon
abhängig ist, daß die Listen'koppel1ung in diesem
Gesetze drinnen steht. Das ist eine Verzerrung
der Umstände, die mit den tatsächlichen Ver·
hältnissen absolutI1'ichts zu tun haben.

Wenn weiter mit ,großem Pathos behauptet
wird, die soziale Gleichstellung der Land
arbeiter mit den Industriearbeitern ist erforder
lich, dann kann ich mir nicht erklären, wie
von Ausweis zu Auswei1s immer wieder mitge
teilt wird - die Vertreter der B,auem sagen
es ganz offcn, daß die Anzahl der Land
arbeiter ständig zmückgeht. Wir könnten uns
sonst auch nicht erklären, wie dieses Drängen
in -die Stadt und zur Industrie so stark ist,
denn auch dort scheinen auf dem G~lbiete des
Wohnun'gs- und Arb6tsmarktes die gleichen
Dinge au;f, so daß hier ,tatsächlich eine Gleich
stellung der Landarbeiter mit der Industrie
arbeiterschaft schon erzielt worden wäre. Ich
bin weit davon entfernt, z'u behaupten, daß
man einfach durch ein Geset.z alles mechanisch
herbeiführen kann. Die Sache is,t erst in der
Entwicklung begriffen, die sich erst durchsetzen
lItuß; dazu müssen aber zuerst die wirtschaft-
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lichen Voraussetzungen geschaffen werden, um
auf diesem Gebiet ein volles Gleichmaß 'her
beiführen zu können. Wenn es also derzeit noch
nicht so ist, dann soll man auch nicht be
haupten, daß diese angebliche Gleichstellung
schon besteht. Wenn ,die gleichen Vorausset
zungen für die beiden Gruppen der Arbeiter
schaft bereits bestünden, dann würde das stän
dige Absinken der ArbeitskräHe auf dem
flachen Lande - kurz Landflucht genannt -'
auf keinen fall zu konstatieren sein. Ich bitte
also, man soll sich hier nicht Dinge einreden,
die in Wirklichkeit nicht bestehen, Dinge, die
heute noch ganz anders liegen, ,aIs sie hier vor
ausgesetzt werden. Es ist noch ein großes Pro
blem, um die Leute auf ·dem Lande zu erhalten.
An der Lösung dieses Problems ist aber die
gesamte Wirtschaft und das gesamte Volk am
stärksten interessiert; dieses Problem ist aber
heute noch nicht gelöst, weil eben die nackten
T;atsachen zeigen, daß sich die ,Landflucht noch
immer mehr und mehr verstärkt. Aus diesem
Grunde können wir also gewiß nicht sagen,
daß eine GleichsteHung bereits eingetreten ist.
Nach unserer Meinung muß die Wirtschaft eine
Einheit sein, und die natürliche;Ergänzung des
industriellen und gewerbl'ichen fleiß>es muß mit
den Erzeugnissen in der Landwirtschaft har
monisch verkettet werden, damit die Menschen
auch wissen und glauben, daß hier eine völlige
Gleichberechtigung und Gleichheit in bezug
auf gerechte Preise und in ibezug .auf gerechte
Forderungen tatsächlich besteht. Erst wenn wir
das durchsetzen - diesbezüglich haben wir
noch viel ZIU tun " wird ·diese Oleichhei,t ein
treten, die Sie wünschen. Jetzt sind 'wir aber
noch der Auffassung, daß die Landarbeiter
kammer und die Wahlordnung wirklich eine
ganz überflüssige Sache sind. Dies sage ich nicht
deswegen, weil, wie der Herr Vorredner be
hauptet hat, die Industriearbeiterschaft die füh
rung ·haben will oder weil wir die Landarbei,ter
nicht mündig werden lassen wollen, sondern
weil wir glauben, daß zuerst im natürl ichen
InteressCl1'au~gleiC'h zwischen Sta:clt und Land
jene Basis geschaffcn werden muß, damit die
Leute dnaußenauf dem Lande bleiben. Die
GesellschaH kann ja sonst nicht weiterkommen
und unser wirtschaftlich geschwächter Staat
würde schweren Gefahren e'ntgegengehen.

Wenn wirallc ,diese Umstände iherücksich
tigen, glaube ich, daß es nicht notwendig ist,
diese grundsätzlichen Dinge jetzt a'ufzuzeigen,
weil sie hier keine besondere Rolle spielen. Wir
stellen einfach fest, daß die Errichtung der
Landarbei,terkammer und in der logischen F 01
gerung die \Vahlordnung, die wir heute bc
schließen sollen, nach unserer Üherzcugung
keine Notwendigkeit sind und ,daß es sowohl
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tur die ländliche als auch für die s,tädtische
Bevölkerung gewiß besser wäre, wenn die Eill
heit hier auch weiterhin gewahrt werden würde.

Wenn wir also dieses Gesetz in der vorliegen
den fassung ablehnen, so geschieht es nur des
wegen, weil wir in ·diesem einen Paragraphen
ein F,aktum finden, von dem wir nicht wün
schen, daß es sich in der Demokratie weiter
einwurzelt. (Beifall bei den Sozialisten.)

PRÄSIDENT: Z'um Worte gelangt Herr
Landesrat Gen ne r.

Lanclesrat GENNER: Hoher Landtag! Die
Tatsache, ,daß die Ein:bringung des L,~md

arbeiterkammergesetzes und jetzt auch noch
des Gesetzes über die Wahlordnung i'n diesem
Hohen Hause, in dem sonst bei der Beratung
der Oes,etze geradezu eine brüderliche 'Einigtkei,t
zwischen den Koalitionsparteien herrscht, eine
größere DebaHe und einige, zumindest schein
bare Gegensätze hervorgetu,fen hat, ist ein Be
weis dafür, daß dieses Gesetz sehrumstr'itten
ist 'und daß seine Bedeutung, wie aus einigen
Äußerungen VOll Abgeordneten der ÖVP her
vorgeht, weit über den Rahmen des Gesetzes
hinausgeht. Es ist vielleicht 'wichtig, an den
ganzen Kampf, der um dieses Gesdz geführt
wor,den ist, zu erinnern. Im Juni v. ]. sind
schon lange Diskussionen hierüber im Aus
schuß abgeführt worden. Die, sozialistischcn
Abgeordneten haben ·damals eddärt, daß sie
grundsätzJ.ich gegen dieses Gesetz sind; sie
haben weiter erklärt, daß die Aribeiterkammer
selbstverständlich die Interessen der Landarbei
ter vertreten solle. Es ist weiter aufgeschienen,
daß die Zahl der Wähler sehr Igering ist, und
die sozialistischen Abgeordneten haben im Aus
schuß auch noch darauf hingewiesen, daß
schon aus diesem Grunde das Kammergesetz
überflüssig wäre. Letzten Endes haben aber die
sozialistischen Abgeordneten, wie immer, doch
für das Kammergesetz gestimmt. Wer A sagt,
muß bekanntlich auch Bsagen, und jetzt
mutet man ,ihnen daher zu, daß sie auch diese
Wahlopdnung und die Listell'koppelung fressen.
Der Herr Abg. Hirmann hat gesagt, was kann
es Demokratischeres geben, als wenn die Mehr
heit des Hauses etwas beschließt, und was De
mokratie ist, das bestimmen die Vertreter der
ÖVP usw. Im Ausschuß haben die Abgeord
neten der ÖVPdies auch gegenüber ihren Kol
legen von der Sozialistischen Partei mit einiger
Ironie Z'llgegeben, wie sie ja überhaupt ihre
Brüdcr manchmal so von üben herab behan
deln. Das ist aber eine S,acheder S PÖ, wenn
sie sich das gefallen läßt. Einmal haben, Ab
geordnete der ÖVP festgestellt· - gerade Ihr
Abg. Hirmann war es -, claß diese Listen
koppelung bei der Wahlordnung dazu führt,
das Wahlglück zu korrigihcn, daß es also von

T
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vornherein um einen Betrug an den Wählern
geht!

Wir sind grundsätzlich gegen das Land
arbeiterkammergesetz und selbstverständlich
auch gegen die Koppelung; wir werden da
gegen stimmen.

Hier 'ist im Laufe der Berat,ungen einiges
über ·die Landwirtschaft überhaupt gesagt wor
den. Es Wiar vor allem der ,Herr Abg. Hirmann,
der uns, ich glaube vor allem der SPÖ, Über
heblichkeit, Unkenntnis der landwirtschaftlichen
Verhältnisse usw. vorgehal,ten hat. Das mögen
sich die Kollegen von der SPÖ mit ihm aus
machen. Das ist durchaus keine persönliche
Angelegenheit, sondern immerhin auch eine
politische Angelegenheit Danf ich daran er
innern, daß der Herr Abg. Hirmann bei Be
ratung des Tierzuchtförderungsgeset,zesaufge
standen ist und erklärt hat: Was will der
Genner überhaupt? futtermittel bekommt man
in jedem Lagerhaus soviel mal1 will, man be
kommt sie auch zu annehmbaren Preisen, es
'ist besser, im eigenen Lande futter zu bauen,
als es einz'uführen. Wie :das heute ausschaut,
wissen Sie auch. Heute trauen Sie sich aber
nicht es zu sagen, denn heute ist es so, daß
von den Großgrundbesitzern, für die Sie ge
sprochen haben, Wucherpreise für inländische
futtermittel verlangt werden. Durch die Not
anf,uttermitteln wird der kleine Bauer von
den Großg,rundbesitizern und Großbauern aus
genützt, die nicht nur die Gestehungskosten
hereinbringen, sondern auch ungeheure Profite
erzielen.

Wenn Sie von Überheblichkeit sprechen, will
ich Ihnen einmal etwas sagen: Ich bin nicht
mit dem einverstanden, was der Herr Präsident
Böhm gesagt hat. Ich habe auch schon im
Hohen Haus,e erklärt,daß nicht alle Bauern,
wie das zum Beispiel dieser Tage wieder ein
mal die "Arbeiter-Zeitung" in ihrer wunder
baren Weisheit getan hat, in einen Topf ge
worfen werden ,können. Man darf nicht ver
allgemeinern, sondern man muß differenzieren.
Es ist doch so, daß die kleinen und mittleren
Bauern im Jahre 1945 überhaupt nic.hts VOn

der Regierung bekommen haben; keine Geräte,
kein Saatgut, keine futtermittel usw. Die Groß
ba1uern aber haben die Ernährungsl3lge, die ,dia
mals geherrscht hat, ,dazu benützt, um ihre
Produkte auf ,den Grauen und Schwarzen Markt
zu bringen. Bei den kleinen und mittleren
Bauern aber war es vollständig anders.

Wenn aber von Überheblichkeit gesprochen
wird, dann möchte ich hier feststellen, daß sie
bei den Herren von der Bauembundführung
besteht, ,die glauben, es sei eine gottgegebene
bleibende Ordnung, daß ihnen alles gehört, daß
sie ein Monopol haben, daß ihnen das Dorf

gehört, der Acker, der ß,auer, das feld, die
Landal'beiter und alles, ,daß sie alles beherr
schen müssen und ,ewig beherrschen wel'den.
Aber das ist nicht wahr, nicht alle Bauern
bundabgeordneten sind damit einverstanden.
Wenn Sie weiter von Verständnislosigkeit red.en,
dann will ich Ihnen folgendes entgegnen: Die
Herren von der Bauernbundfühl'ung, von der
Landwirtschaftskammer, 'Von -der Volkspart·ei, in
der Regierung haben nicht einmal Verständn:is
für die kleinen und mittleren Bauern undf<ür
deren Nöte und Sorgen. Der kleine und miHlere
Bauer, der heute schwer unter dem 'wirtschaft
lichen Dmak leidet, hat nach der Ernk sein
Brotgetreide abgeliefert, während es die Groß·
bauern vedüttert oder teuer verkauft haben
und dadurch große Profite beim futtergetrei,de
einstecken. In den Lagerhäusern soll es be
kanntlich genug futtermiHel geben, wie der
Herr Abg. Hirmann gesagt hat, ,der anschei
nend die Weisheit über die landwirtschaftlichen
Verhältnisse gepachtet hat und alles besser
weiß. Wenn ·die Kleinbauern aber heute hin
kommen und Fut:termittel wollen, dann verlangt
man von ihnen die Ablieferung 'von Brot
getreide. Das Brotgetreide aber, daß sie gleich
nach der Ernte abgeliefert haben, wird nicht
eingerechnet. Sie haben es so rasch abgeliefert,
weil sie ,das Geld gebraucht haben, um An
schaffungen zu machen und die Steuern zu
zahlen. Wenll Sie aber dafür k6n Verständnis
haben, sondern llIur für die Profitinteressen der
Großgrundbesitzer, dann kann man bei Ihnen
auch 'kein Verständnis für die Interessen der
Landarbeiterschaft voraussetzen. Sie können
aber sicher sein, daß das bald einEnde nimmt.
Denn das Streben nach Herrschaft, dieser
Hochmut der Großgrundbesitzer und der
großen Bauernführer, der sich darin zeigt, daß
sie allein die Repräsentanten der Landwirt
schaft sein 'wollen, ist nicht berechtigt.

Aus den angeführten gpundsätzlichen Er
wägungen heraus werden wir gegen dieses Ge
setz stimmen, das nur da.zu beitnagen soll,
daß weiterhin die Spaltung zwischen der Sta.dt
und dem Dorf bestehen und die Unei'n'igkeit
weitepgetrieben werden soll, die, wie schon
der Abg. Dubovsky gesagt hat, schon einmal
zum Verderben geführt hat.

PRÄSIDENT: Zum Worte gelangt Abgeord
neter Zac h.

Abg. ZAOH: Meine sehr verehrten frauen
und Herren! Ich glaube, es ist notwendig, daß
wir die Stimmung wieder ,auf ein ganz nüch
ternes Niveau zurückschrauben und zu dem
Gesetze, so wie es uns vorliegt, Stellung neh
men, ,und zwar vom Standpunkt aller Betei
Iigten.

Kein Gesetz ist ja ausschließliches Monopol
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einer Gruppe, sondern die Gesetze werden eben
von den Körperschaftcn beschlossen, und daß
cs in den Körperschaften über formale Dinge
verschiedene Auffassungcn gebcn kann, ist
auch keine Neuigkeit.

Ich muß schon sagen, ·daß ioh über den über
großcn Eifer sehr überrascht bin, der hier auf
tritt, weil einmal ein ganz bescheidener Ver
such gemacht werden soll, das starre Proporz
listenwahlsystem ein bisserl zu beschneiden.

\Venn schon wir von diesen denlO'kratischen
Dingen nichts verstehen, so bra'uchen wir nur
eincn ganz kleinen Blick ins Ausland zu werfcn.
In frankreich ist die Regierung an der Än
derungdes Wahlgesetzes gescheitert; sie ist
auf Grund einer Regierungsvorlage gestürzt
worden, die nicht von einem Vertreter der
Rechtsparteien, sondern von dem SOizialisten
Mollet, dem Generals,ekretär der Sozialistischcn
Partei, ausgearbeitet wurde. (LandeshaUIJt
mannstel/vertreter Papp: Der Mol/et hat ('s
aus[!:earbeitet?) Jawohl, er hat das Gesetz
a'usgearbeitet. Es haben auch die sozialistischen
Vertreter dort für dieses Gesetz gestimmt. Ober
eine Kleinigkeit ist dann plötzlich eine Mei
nungsverschiedcnheit aufgetaucht, und ,die hat
dann die Sache z'um Scheitern gebracht. [s
handelt sich doch nicht so sehr darum wer
das beantragt hat, sondern darum, wa~ für
Beweisgründe angefUhrt wer,den. Da heißt es
aus,drücklich, daß ,das jetzt bestehende Wahl
g,esetz die Hauptschuld daran hat, daß es in
vielen Staatcn gelungen ist, über Nacht ganz
andere, der Volksmeinung nicht cnt,sprechcnde
Machtverhältnisse zu schaffen. Von einem
Sprecher, der nicht unserer Richtun(y anaehörtb b ,

wur,de das besonders unterstrichcn. .

Um aber jetzt nicht den ündruck zu er
wecken, daß das eine besonders freie Auslegung
von mir ist, zitiere ich die "Arbeiter-Zeitung".
Der Herr Landeshauptmannstellvertreter Popp
hat an meiner 'Beweisfühmng große Z'weifel
geltend gemacht. (Landeshauptmannstel/ver
treter Papp: Sie l!:lauben wohl, ir/z lese nie!zl
die ,,Arbeiter-Zeitunl!:"!) Ich lese auch nicht
alle Zei,tungen. (Landeslzauptmawzstel/vertreter
Papp: Aber wl'lligstens die "Volks-Presse" lescll
Sie!) Nicht alle.

Da heißt es in der "Ä11beiter-Zeitung" vom
25. februar (liest):

"In der französischen Nationalversammlung
sprach Ministerpräsident Pleven zur f rag,e eier
Wahlreform. Er erinnerte an das Beispiel der
Weimarer Republik, in der, wie er sagte, nach
]919, so wie h~ute in frankreich, eine Gruppe
bestland, die ihre Befehle aus dem Ausland
erhielt.

Das bestehende Wahlgesetz begünstige die

vom Ausland gelenkte Gruppe der Kom
munistcn. Wir haben gesehen sagte Pleven
wohin das Propor;zwahlsyste~'Deutschland il;
einer ähnlichen Lage gebracht hat. Wir wollen
in frankreich kein ähnliches Schicksal er
leiden."

Ich glaube daher,daß es 'wirklich nicht gut
ist, daß man irgendein Wahlsys,tem ... (Lan
deslzauptmannstellvertreter Papp: Das ist ein
anderes Problem!) Bitte, in diesem Vorschlag
ist die Listenkoppelung drinnen.

Ich will mich in dieser frage nicht so ver
breitern, denn es ist ja eine bekannte Tatsache,
meine sehr geehrten Herren, daß an dem Pro
porzsystem schon sehr viel kri,tisiert wird; wie
wird es erst dann sein, wenn es wirklich zu
einem starren System kommen soll! Es werden
da auf der einen Seite mit der Listenlockerung,
auf der anderen Seite mit der sogenannten
freien Liste und auf der dritten Seite mit der
sogenannten Listenkoppelung Versuche ge
ma0ht. Ich glaube, ,daß wir mit der Listenkop
pelung sehr viel Zündstoff aus unseper Be
völkerung herausnehmen. Es wird dann gew1ß
leicht sein, darzutun, ob die Sprecher, die nicht
so geeicht sind, als Sie es wünschen, wirklich
die Wählel'massen hinter sich haben. Es wird
also hier möglich sein, ,daß die Listenkoppelung
eine Abhilfe schafft. Gesetze werden ja nicht
nur für den Augenblick geschaffen, sondern sie
werden auf die Dauer gemacht und können
daher mit augenblicklichen Stimmungen nicht
rechnen. Wenn Herr Landesrat Genner von
einer brüderlichen Gemei,nschaft spricht, ,die
sonst herrscht, dann haben wir es vielleicht ge
rade jetzt ermöglicht, der brüderlichen Gemein
schaft auf der anderen Seite das Tor zu öffnen.
womit wir gewiß etwas Gutes getan haben.
(Landes!wuptmannstel/vertreter Papp: Es soll
vor!wmmen, dafi Bräder auch manchmal strei
ten!) Es soll aber auch vorkommen, daß stän
dig streitende Brüder vielleicht ,doch einmal
zusammengehen wollen, sich aber nur über die
Mandatsverteilung nicht ganz einig sind! (Ab
geordneter Endl: Er bleibt aber doch der Stief
bruder!) Dieses Urteil müssen wir der Wähler
schaft überlassen, wer zum wirklichen Bruder
und wer zum Stiefbruderauserko'ren'wird.
Wenn man will, daß 'wit1klich einmal in der
Bevölkerung ein bißchen mehr Auftrieb bei
den Inkr;esscnan den verschiedenen Wahlen
und Gesetzen entsteht. dann muß man jede
Gelegenheit dazu benützen. Nicht nur von Ull

serer Seite allein wird ständig Beschwerde dar
über geführt, daß zuwen~g Interesse am öffent
lichen leben ,besteht. leh glaube, daß es bei
einer Listenkoppelung möglich sein wird, mehr
Interesse am öffentl-ichen Leben und mehr Be
triebsamkeit bei der Bevölkerung zu erreichen.
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Im übrigen ist die Listenkoppelung keine
Neuigkeit. Es hat ja schon früher Zeiten ge
geben, wo bei ganz anderen Wahlen die Listen
koppelungsmöglichkeit bestanden hat. 'Üas ist
also wahrlich keine neue Einführung, denn ich
weiß, daß auch die Städtevertreter bereits eine
Listenkoppelung angewendet haben.

Es handelt sich j,a nur darum, was man da
nüt erreicht. Man wirft 'uns immer 'vor, daß es
nur darum geht, unsere Macht zu stärken. Ich'
glaube, daß von keiner Partei irgend etwas
unternommen wird, was nicht nur die Macht
einer Gruppe in der Partei, sondern auch die
Macht der Gesamtpartei stärkt, und zwar nicht
nur die politische, sondern auch die wirtschaft
liche Macht. Ich bin der Meinung, daß die
Parteien geradezu verpflichtet sind, alles ein
zusetzen, um kleine Strei.figkeiten und Ausein
andersetzungen auszuschalten. Wenn gesagt
wird, daß eine solche ListCl1'koppelung nicht
rechtzeitig z:ur Kenntnis ,der Wählersohaft ge
langt, dann möchte ich ,darauf verweisen, daß
im Zeitalter des Radio nicht nur Tage, sondern
schon Stunden, ja sogar Minuten genügen
- wenn 'll1annämlich das Glück hat, eine
halbe oder eine Viertelstunde vor eine gewisse
Sendung zu kommen -, um ,das durchzulgeben.
Das erfährt llIan übrigens auch entweder VOll

freundlichen IiC'ben Gegnern o'der von den
eigenen Leutell.

Wenn weiter gesagt wird, daß sowohl die
Arheiter als auch die Angestellten in de·r L1l1d
wirtschaft nur einen Bruchteil darstellen, danll
erinnere ich Sie ·da an ganz andere Kammern,
die nicht einmal einen Bruchteil der Wähler
schaft der landwirtschaftlichen Arbeiter- und
Angestelltenschaft aufweisen. Wir haben zu'l11
Beispiel eine Ärzte-, eine Apotheker-, eine
Rechtsanwalts-, eine Hausverwalterka'111mer us'W.
Wenn e3 also möghch ist, für die sogenannten
freien Berufe eine einheitliche Kammer zu
schaffen und zu erhalten, warum soll es
denn nicht auch hier eine eigene Kammer
für die Arbeiter und Angestellten des Nähr
standes gehen? Es wird sich ja zeigen, wie sie
sich bewährt. Wir sind fest davon überzeugt,
daß sich diese Einrichtung gut bewähren wird.

Uerr Abg. Ernecker hat schon angedeutet,
daß wir auf anderen Gebieten ebenfalls einen
langen Kampf führen mußten, nämlich bei der
Trennung der Arbeiterkammer von Wien und
Niederösterreich. Vo'n Ihrer Seite wurde hetont,
daß dadurch die Schlagkraft der Gewerksch<lft
gemindert werden wird. Die Erfahrung hat
aber gezeigt, daß es sieh sehr gut ausgewirkt
hat, daß Hun Wien und Niederösterreich je
eine 6gene Arbeiterk,ammer habel1. Der Wunsch
nach einereigencn Landarbeiterkammer is!
nicht von den Bauern, sondern von den Ar-

beitern und Angestellten in der Landwirtschaft
ausgegangen. Sie habcn nämlich ständig das
Gefühl gehabt, daß sie im Rahmen des Gewerk
schaftshundes stiefmütterlich behandelt werden.
Ich sage hier etwas, was vielleicht anders aus
gelegt werden könntc, ich muß aber trotzdem
sagen, daß sich nämlioh viele Dinge, ,die von
den städtischen Vertretern so enel'gisch verlangt
werden, ganz anders auswirken werden, als es
sich die Verlanger vorsteJlen. Im Topf des Fi
nanzministers, im Topf der Güter 'ist nur wenig
drinnen, und es handelt sich nun darum, wie
viel jeder herausnimmt. Wir werden die weitere
Entwicklung ganz ruhig verfolgen. Eüles steht
aber schon heute fest, ,daß nämlich für die
landwirtschaftliohen Arbeiter und AngesteJlten
erst dann bessere Lebensverhältnisse 'kommen
können, wenn der gesamte Berufsstand in der
Land- und Forstwirtschaft wieder auf !gutcn
und festen Füßen steht. (Beifall rechts.) Mehr
als vorhanden ist, kann '11'ur jemand geben, der
gerne Pleite machen will. Das woJlen wir aber
nicht! Ein augenblicklicher Unwille ist uns
gewiß lieber, als Dinge zu erfüllen, von ,denen
wir überzeugt sind,daß sie sich nur zum Scha
den der Land- 'und Forstwirtschaft auswirken.
Wie wir aus den verschiedenen Berichten hören,
spielen s.ich die Verhandlungen im Rahmender
Landwirtschaft zwischen Arbeitgebern und Ar
beitnehmern 'in einem viel freundschaHliehercn
und ruhigeren Geist ab, als das bei den an
deren Berufsständen ,der Fall ist. Wenn man
also sieht, daß es im VerhandlungSiwege durch
aus möglich ist, beide Teile zu befriedigen __
selhstverständlioh 'im Rahmen der gegeibencn
Verhältnisse -, dann soll man diesen Weg
w,ahrlich nicht lunterbreühen wollen. Wü- sind
daher fest davon überzeugt, daß alk Befürch
Iungen und Prophezeil1'ngen, die heute von der
Gegenseite angeführt werden, nicht eintreten
werden, sondern daß unsere Beweisführung
richtig ist, nämlich daß durch dies.cs Land
arbeiterkammergesetz in der Landwirtschaft
ein neuer Baustein ,gelegt und dami,t ein Mit
spmcherecht im wahrsten Sinne des Wortes
für alle Berufsschichten ,in der Landwirtschaft
geschaffen wurde, Wir sind hier 1I00h lange
nicht am Ziele und es wer,denin der ZlI'kunft
noch andere Kammer'gesetze beschlossen wer
den müsscn. Der Streit UIII die Listenkoppelung
in den verschiedencn' Bel'ufsgruppen soll nicht
auf die Spitze getrieben werden. Ich bin davon
überzeugt, daß die Listenkoppelung eines
schönen Tages ",uch zwischen ganz verschie
denen Angestelltcnwahlwerhungs,gruppcn durch
geführt werden wird. Wenn sich schon die
öffentlich Angestellten für eine Einheitsliste
l'ntschieden haben, 'Warum Süll es dann nicht
alIch möglich sejn, bei reinen Berufswahlen
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eilne Lis.tenkoppelung anzuwenden? (Lallll:'s
hauptmannstellvertrcter Popp: Das war keine
List('/1koppelllni!.'.') Ich sage nur, es war eine
gemeinsame Liste, und das ist doch mehr als
Ciine Listenkoppelullg' Das ist ein Pressen in
ein System, bei dem die Gehihrten hüben und
drüben sagen: Was ist da wieder geschehen?
Das alte Schlagwort von Packelei usw, wird
also wieder in die Öffcntl ichkeit gesetzt. Wir
sind ·der Meinung, daß man diesen Giftstoff
aus der Bevölkerung ·herausnehmen soll, um
den einzelnen Gruppen die Möglichkeit zu geben,
zu beweisen, wieviel Leute hinter ihnen stehen.
Dann wird es oft plötzlich Enttäuschte geben.
Wir werden aber dann beruhigt sein und in
der nächsten Zeit nicht von Dorf zu Dorf
ziehen und dort Brandreden halten zu müssen,
Ich will den härteren Ausdruck gar nicht
gebrauchen. Wenn der Herr Landesrat Genner
sagt, die Bauern wollen, daß die Häuser,
die Äcker, das Vieh... (Abg'. Landesrat
O('/1ner: Die Bauern nirht, sondern der 01'0/1
!.!.Tundbesitz .) Wo ist denn ,der Großgrund
besitz? In welchen Händen ist er denn?
(Alli(. Landesrat Oel1fzer: Tun Sie nieM so
I'l'rdrdli'f1.') Alles soll {Ien Bauern gehören,
haben Sie gesagt, ich habe es wörtlieh mitge
schrieben, die I-Iäuser, die Äcker und sogar die
Al'beiter Süllen den IBa'uern gehören. Ich stelle
hier fest, bei uns gibt es noch die Einrichtung,
daß dem Bearbeiter auch der Grund gehört.
Bei uns ist es so, daß in den weit überwiegen
den fällen die in der Landwirtschaft tätilgen
Leute auch die Besitzer der Grundstücke sind,
Besitz haben heißt nämlich, darüber frei z,u

verfügen. In den sogenannten Volksdemokra
tien gehört ·der Grund und alles andere dem
Volke. Aber das Volk 'Weiß nichts von diesem
Besitz, weil keiner auch nicht das leiseste Ver
fügungsrecht darüber hat. Diese beiden Be
griffe (Ruf bei den Linkssozialisten : Sie sind
ein Spezialist für die Volksdemokratie.'), Besitz
ull'd Verfügungsrecht, l,assen sich nicht von
einander trennen, Dort steht zwar auf dem
Papier: Besi.tz des Volkes_ In der Praxis haben
aber das Verfügungsrecht nur einige wenige,
so wie in der Zeit der größten Ballernsk,laverei.
Das ist die wesenhafte Unterscheidung, die wir
zu treffen habeIl.

Wir wollen auf dem Wege des I:::igentums
immer weiterschreiten, langsam aber sicher
allen Teilen des Volkes Eigentum vermitteln,
und zwar deswegen, weil wir der ftsten Über
zeugung sind, daß jeder mit seinem Eigentum
viel besser und haushälterischer umgdlt als mit
fremdem Eigentum. SO Prozent der Bevöl
kerung in den vollständig sozialisierten und
verstaatlichten Lindern wissen nichts davon,
daßi·hnen etwas gehört, sie habenkeinell An-

teil mehr {bran_ Ja, wenn es so wäre, 1-Ien
Landesrat üenner, daß alles wirklich dem ge
samten Volk gehören würde, daß das gesamte
Volk ,ein Mitbestimmungsrecht über den Ge
brauch haben würde, dann hätten Sie uns auf
Ihrer Seite, Aber weil wir {'ben vom Gegenteil
überzeugt sind, müssen wir nicht nm Ihre Be
weisführung, sondern 'auch die Abänderungs
anträge des 1-Ierrn Abg. Wenger ablehnen, Wir
werden daher für ,das Gesetz ,in der vorliegen
den f ilssung stimmen, wei,) wir glauben, ,daß
dieses Gesetz das beste Mittel ist, auf wirk
same Weise die Illteressell der Arbeiter inder
Land- und forstwirtschaft zu vertreten. Wir
sind fest davon überzeugt, ,daß lauch S,ie einmal
sagen werden: Dieses Gesetz hat sich zum
N' utzen der Arheiter in der Land- und f orst
wirtschaft, zum Nutzen des gesamten Berufs
standes der Land- und forstwirtschaft und
zum Nutzen des gesamten Volkes und Vater
[,mdes ausgewirkt. (Bl'ijall b"i der Volkspartei.)
PRÄSJnI~NT: Die Rednerhste ist erschöpft.

Der Beflichterstatter hat das Schlußwort.
Berichterstatter Abg. STANOLER (Sdzlll(1

wort) :
In den AusfÜlhrungen der verschiedenen

Redner wurden verschiedene Abänderungsan
träge gestellt. Ich möchte aber im Sinne des
Besühlusses des Verfass'llngsallsschusses noch
einmal bitten, seinen Antrag anzunehmen.

PRÄSIDENT: Zur Abstimmung. liegen vor:
Die Abänderungsanträ·ge des Herrn Abg. Du
bovsky und die Abänderungsanträge des Herrn
Aibg. Welliger, sowie der Antrag .des Verfas
sungsausschusses. Ich werde z!unäehst über die
Abänderungsanträge absHmmen lassen.

(Abstill/lllll!1g über den Abänderungsantral',
Dubovsky, betrelfend die Streichun,f!. der Kop
pelung von W ahlvorsrhlä.i!.en): Ab gel eh n t.

(Abstillllllun.!.!.' über dßn Abänderungsantrai~

Wl'llger zu § 26): Abgelehnt.
(Abstillllllun.i!.' über den Abänderungsantra.~'

Wen,l!.er zu § 30): Ab gel e h n t,
(Abstillllllung' über den Abänderunosantra'r

Wenger zu § 49): Abgelehnt." '>

(AbstiIllIllUIli!. über den Abänderun,i!.santrac:
Wen.!.!.-er zu § 50): Ab gel eh nt.

(Absfillllllun.i!.' über den Abänderungsantrl/(~

Wl'llger zu ,~' 55): Ab ge I e h n 1.
Ich bitte den Herrn Berichterstatter, den An

trag des Verfassungsilusschusses z'u verlesen.
Berichterstatter Abg, STANGLER: Zu dem

Wunsche des Herrn Abg. Wenger, bei eier vom
Verfassungsausschuß erfolgten Änder,ung des
letzten Satzes der Anlage 4 zur Landarheiter
kammerwahlordnung eine andere formuherung
bezüglich der Worte "verschlossenen Um
schlag" und im ersten Satz des § 30 eine
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Richtigstellung vorzunehmen, schlage ich vor,
diesem Wunsche Reohnung ZJU tragen.

PRÄSIDENT: Ich hitte den Herrn Bericht
ers'tatter, den Hauptantrag noch einmal zu for
mulieren.

Berichterstatter Abg. STANGLER: (Verliest
den Antrag des Vertassungsausclzusses und die
gewünsclzten Äflderunf!:en.~- Landeslzaupt
manflst:,llvertreter Popp: Haben Sie jetzt einen
Antrag gestellt?) Ja! (Landeslulllptmannstell
vertreter Papp: Sie !laben kfinen Antrag: zu
stellen, sondern nur d"n Antrag des Vertas
sungsaussc!lusses zu vertreten. Der Abg. Wen
ger hat zwei Anträge f!:estellt.)

PRÄSIDENT: Vom Herrn Abg. Wenger
sind zu der vom Verfass'l1ngsausschußerfol,gtcn
Änderung der Anlage 4 Z'llr Landarbeiterkam
merwahlordnung und zum ers,ten Satz des § 30
stilistische Richtigstellungen mündlich bean
tragt worden. Ich lasse hierüber abstimmen.
(Abstilllllllln,f!,'.) A n gen 0 m m e n.

Ich bitte nun den Herrn BerichterstaUer, den
Antrag des Verfassungsausschusses noch ein
mal zu verlesen.

Berichterstatter Abg, STANGLER (naclz
Verlesung des Antrages des Vertassungsalls
sclzusses): Ich bitte um die Abstimmung,

PRÄSIDENT (naclz AbstilllfllUn,{[ über den
Wortlaut des Gesetzes, über Titel und Eingafl,V:
und über das Gesetz als ganzes sowie über den
Antraf!,' des Vertassuflgsaussclzusses):, A n g e
no m m e n.

Somit ist die Tagesordnung der heutilgen Sit
zung erledigt.

In fünf Minuten findet eine vertrauliche Sit
mng ,des Landtages s,tatt.

Die nächste Sitzung wird im schriftlichen
Wege bekanntgegeben.

Die Sitmng ist geschlossen.

(Schluf] der Sitzufl,{[ um 16 Uhr 15 Min.)


